
Die Geldscheine kleiner Stückelung sind aber zugleich 
Gegenstände, die w irtschaftlichen Leistungen zu dienen 
bestim m t sind, weil sie innerhalb unserer W ährung 
und unserer W irtschaft den bestim m ten Zweck haben, 
das ordnungsm äßige Funktionieren aller Zahlungen in
nerhalb der W irtschaft zu gew ährleisten. D urch den 
U m tausch gegen große Stückelung im Interesse der 
W echselstuben haben die A ngeklagten diese kleinen 
Geldscheine ihrem  bestim m ungsm äßigen Gebrauch en t
zogen und dam it die D urchführung der W irtschafts
planung angegriffen.

E ine weitere G efährdung der D urchführung der W irt
schaftsplanung durch den Angriff der A ngeklagten be
steh t in ih rer U nterstü tzung  des Funktionierens der 
W est-Berliner W echselstuben. Die W echselstuben sind 
ein M ittel der Im perialisten zur S törung unserer W irt
schaft. Die F estsetzung des Schwindelkurses der W est
m ark  w ird m it erm öglicht durch das Vorhandensein 
der in W est-Berlin erforderlichen Stückelung in  DM 
der Deutschen N otenbank zur A uszahlung an die 
K unden...............

Alle A ngeklagten haben durch ihre T at unsere W irt
schaft in erheblichem U m fang geschädigt. Über M it
telspersonen haben sie Beziehungen zu W est-Berliner 
W echselstuben aufgenom m en und waren, indem sie 
alle an sie gestellten Anforderungen erfüllten, zuver
lässige S tützen dieser Instrum ente des kalten  Krieges. 
Ih re T aten  verletzen die In teressen und m ißachten die 
politisch-m oralischen A nschauungen unserer W erk
tä tigen . Sie zeigen einen hohen G rad von Gesellschafts
gefährlichkeit. Besonders verw erflich sind die T aten  der 
A ngeklagten Kr., G., Ke., Sch. und O., die als Ange
stellte des Berliner S tad tkontors das in sie gesetzte 
V ertrauen schwer m ißbraucht haben. W enn sie auch 
lediglich aus schnöder Gewinnsucht und Egoism us ge
handelt haben, so w aren ihnen die schweren A usw ir
kungen ih rer Verbrechen auf unsere W irtschaft und 
S taatsordnung dennoch bew ußt. Irgendeine N otlage 
oder w irtschaftliche Schw ierigkeit lag bei ihnen nicht 
vor. Die bean trag ten  S trafen, fü r  den A ngeklagten Ke. 
von 5 Jah ren  Zuchthaus, fü r  den A ngeklagten G. von 
3 Jah ren  9 M onaten Zuchthaus, fü r den A ngeklagten 
Sch. von 3 Jah ren  Zuchthaus, und fü r den A ngeklagten 
P . von 4 Jah ren  und 6 M onaten Zuchthaus, entsprechen 
in vollem M aße dem U m fang und der Gesellschafts
gefährlichkeit der Taten. Der Senat erkannte deshalb 
diese S trafen  als gerech tfertig t und notwendig zur 
E rziehung der A ngeklagten. Bei dem A ngeklagten Kr. 
m ilderte der Senat tro tz  großen T atum fanges die be
an trag te  S trafe von 7 Jah ren  Zuchthaus au f 6 Ja h re  
Zuchthaus, weil der A ngeklagte zuletzt seine s tra f 
baren  H andlungen von selbst einstellte. Die erkannte 
S tra fe  ist ausreichend zur Erziehung des A ngeklagten. 
Die bean trag te  S tra fe  von 3 Jah ren  und 9 M onaten 
Zuchthaus fü r den A ngeklagten O. m ilderte der Senat 
auf 3 Jah re  und 6 M onate Zuchthaus, weil der Ange
k lag te O. n icht selbst, sondern im m er nu r m it Hilfe 
anderer A ngeklagter Geld um getauscht hat. Die er
kann te S trafe entspricht seinem T atan te il und seinen 
sonstigen persönlichen U m ständen.
Die bean trag te  Einziehung des Vermögens aller An
geklagten is t angesichts des um fangreichen Schadens, 
den die A ngeklagten angerich te t haben, notwendig und 
gerech tfertig t.

Quelle: „Neue Ju s tiz“ 1955, S. 669.
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Die Einfuhr von Ostgeld in die Sowjetzone w ird auch 
dann bestraft, wenn der Einführende dieses Geld nicht 
durch einen Umtausch in einer W est-Berliner Wechsel
stube erworben hat.
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U rteil des K reisgerichts Sprem berg
vom 24. 5.1955 
— 5 Ds. 70/55 
K  H  71/55 —

Der A ngeklagte w ird wegen eines Verbrechens gern, 
der 13. Anordnung über die Ein- und A usfuhr von 
Zahlungsm itteln der sowjetischen Besatzungszone 
Deutschlands und ausländischen Zahlungsm itteln aus 
und nach den westlichen Besatzungszonen D eutsch
lands und im  Ausland vom 23. M ärz 1949 (ZVOB1.
S. 211) in Verbindung m it §9 der WStVO zu einer 

Zuchthausstrafe von 2 Jah ren
verurteilt.
Die U ntersuchungshaft vom 20. A pril 1955 bis zum 
24. Mai 1955 w ird dem A ngeklagten auf die erkannte 
S trafe angerechnet. Die beschlagnahm ten Gelder in 
Höhe von 6240,60 DM werden eingezogen. Die Kosten 
des V erfahrens werden dem A ngeklagten auferlegt.

A u s  d e n  G r ü n d e n :

Auf Grund seiner V erheiratung tr a t  der A ngeklagte in 
ein weitläufiges V erw andtschaftsverhältnis zu einer ge
w issen F ra u  L., welche inzwischen verstorben ist. 
F ra u  L. bezog von dem V ersicherungsverein der Ange
stellten der V erw ertungsstelle der Reichsmonopolver
w altung fü r  B ranntw ein eine monatliche Rente von 
208,20 DM die ih r von dieser M onopolverwaltung bis zum 
In k ra fttre te n  des Gesetzes des innerdeutschen Zah
lungsverkehrs per P ost von W est-Berlin in das Gebiet 
der DDR gesandt wurde. N ach In k ra fttre ten  vorstehen
den Gesetzes konnten die Postüberw eisungen nicht m ehr 
vorgenommen werden und der A ngeklagte e rk lärte  sich 
bereit, den m onatlichen Rentenbezug persönlich in 
W est-Berlin fü r  die verstorbene F ra u  L. abzuholen. 
Diese Abholungen geschahen insgesam t 31- oder 32mal, 
so daß insgesam t von dem A ngeklagten ein B etrag  von 
6240,60 DM der Deutschen N otenbank in das Gebiet der 
DDR illegal eingeführt wurden. Der A ngeklagte erhielt 
von F ra u  L. seine F ah rtkosten  erse tz t sowie ein Tage
geld von pro  Tag 10,— DM, brach te 90,— DM monatlich 
an  F rau  L. zum Versand und zahlte den R estbe trag  auf 
ein errichtetes Konto, welches den N am en seiner versto r
benen Tochter trug , ein. Auch F rau  L. h a tte  ein S par
konto und w urden beide Konten in einem Inhaberspar
buch späterh in  zusam m engefügt.
Die s tra fbare  H andlung des A ngeklagten ste llt einen 
V erstoß gegen die 13. A nordnung über die Ein- und Aus
fuhr von Zahlungsm itteln der sowjetischen B esatzungs
zone D eutschlands und ausländischen Zahlungsm itteln 
aus und nach den westlichen Besatzungszonen D eutsch
lands und dem Ausland vom 23. M ärz 1949 dar. D er An
geklagte h a t gegen § 1 Abs. b dieser Anordnung ver
stoßen, da er Deutsche M ark der Deutschen N otenbank 
aus anderen Besatzungszonen Deutschlands eingeführt 
hat.
Gemäß § 12 dieser V erordnung werden Verstöße gegen 
dieselbe nach § 9 der WStVO geahndet, denn der An
geklagte h a t gegen eine A nordnung der W irtschafts
verw altung verstoßen, und dam it unsere F inanzplanung 
gefährdet.
D er A ngeklagte handelte vorsätzlich, w as sich aus der 
Tatsache ergibt, daß er diese s tra fbare  H andlung ins
gesam t 31mal durchführte. Auf Grund dieser Vielzahl 
und insbesondere des U m standes, daß der A ngeklagte 
B ankangestellter und m it allen gesetzlichen Bestim m un
gen v ertrau t w ar, sah  die S trafkam m er einen schweren 
Fall im Sinne des § 9 Abs. 2 der WStVO als gegeben an. 
D er A ngeklagte w ar sich in seiner E igenschaft als Mit-
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